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RS OGH 1972/2/16 7Ob42/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1972

Norm

ZPO §503 Z3 D

Rechtssatz

Die nicht mit der Aktenlage übereinstimmende Wiedergabe von Rechtsausführungen des Erstgerichtes durch das

Berufungsgericht, die das Berufungsgericht ohnedies als unrichtig seiner Entscheidung nicht zugrunde legte, betri:t

erstens keine tatsächliche Voraussetzung und zweitens keinen wesentlichen Punkt.
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